 DEN VERTRAG 

auf die Beförderung der Ladungen vom Kraftverkehr

„____“ ____________ 200__







Stadt Kischinau

Der Transportbetrieb "KSO-3" GmbH, genannt weiter „Befördern“ im Namen des Direktors Andrej GALANTSCHUK(Galanciuc), der aufgrund des Statuts handelt, einerseits, und _______________________, untengenannt weiter den "Besteller", im Namen des Direktors T. Petrova, der aufgrund des Statuts handelt, andererseits, haben den vorliegenden Vertrag wie folgt geschlossen: 

I. DER GEGENSTAND DES VERTRAGES

1.1. Der vorliegende Vertrag bestimmt die Wechselbeziehungen der Seiten, die mit der Organisation der Autobeförderungen der Export-Importen Ladungen in dem internationalen und  lokalen Verkehr verbunden sind.

1.2. Die Tätigkeit der Seiten wird vom vorliegendem Vertrag, den Regeln der Konvention CMR und TIR in dem internationalen Verkehr und die Regeln der Beförderungen der Ladungen vom Kraftverkehr in dem lokalen Verkehr, und auch dem Integrierungs- und nationalem Transportrecht der Republik Moldau reglementiert.

II. DIE VERPFLICHTUNGEN DER SIETEN

2.1.        „Der Befördern“ ist verpflichtet:
2.1.1. Zu bestimmen die Typen und die Menge der Autos, die für die Verwirklichung der Beförderungen notwendig sind und zu gewährleisten das Eintreffen der Autos in den Beladungpunkten in die Fristen erwähnt von dem Besteller in die Bestellung, die schriftlich mit Befördern vereinbart ist. 

2.1.2. Zu bitten für die Auslastung und die Beförderung nur die technischen-intakte Autos, antwortend den sanitären Forderungen, die vergangene die technische Inspektion, und auch  antwortend den internationalen Forderungen im Falle der internationalen Lastbeförderungen.

2.1.3. Zu liefern anvertraut an ihm die Ladung von Besteller in den Bestimmungsort und auszustellen die Ladung der bevollmächtigten Person  des Frachtempfängers.

2.1.4. Zu gewährleisten der Fahrer mit ganzer notwendigen Dokumentation, die sich auf die KFZ beziehen (das Zeugnis von der Brauchbarkeit des Transportes zum Internationalen Lastbeförderungen, die Erlaubnisse, die Karnete TIR, TTH des internationalen Musters, die Fakturen – CMR u.a.)

2.1.5. Zu übernehmen die Verantwortung für die Unversehrtheit in den Beförderungsweg aller beförderten Ladungen nach dem vorliegenden Vertrag.

2.1.6. Vereinbart mit dem „Befördern“ die Reiseroute und die Fristen der Beförderung zu befolgen. Unverweilt den „Besteller“ über die erzwungene Verspätung des Transportes in den Weg, die Verkehrsunfälle und andere ungeahnten Umstände, die die termingemäße Zustellung der Ladung behindern, zu informieren.

2.2.       Der „Besteller“ ist verpflichtet:

2.2.1. Dem „Befördern“ die Bestellung auf die Beförderung Minimum für 48 Uhr bis zu der Abgabe des Autos auf die Beladung zu gewähren. Die Bestelliste soll vom Leiter unterschrieben sein, oder anderer zu jenen bevollmächtigten Person und mit dem Unternehmungssiegel stempeln zu sein. Im Falle der Sendung der Bestelliste per Fax, gelten die Daten der Faxen als Original. In der Bestelliste in der obligatorischen Ordnung ist es angewiesen: 

· Die Beschreibung der Ladung, d.h. die Benennung, die Anzahl, die Verpackung, die Abmessungen, falls notwendig der Stand der Gefahr;

· Das Auslastungsdatum;

· Der Absender, Empfänger, ihrer Adresse und Telefone;

· Beladungsstelle;

· Verzollungsstelle zum Ladung und Entlastung, die Punkte des Grenzüberganges.

2.2.2. Von seinen Kräften und Mittel, mit der Beachtung der Forderungen der Arbeitssicherheit und der Sicherheit der Bewegung, mit der Versorgung der Unversehrtheit der Ladungen und des Transports, die Beladung auf die Autos und Entlastung von ihnen auf den Ausladensstellen, nicht zulassend der Wartezeit des Autos unter der Beladung und Entlastung über die eingerichteten Normen der Zeit, zu verwirklichen und zwar: 48 Uhr für die Beladung und Verzollung de Ladung und 48 Uhr für den Ausladen und Verzollung de Ladung, wenn in der Bestelliste die sonstigen Bedingungen der Beladung oder den Ausladen waren nicht ausbedingen.

2.2.3. Dem „Befördern“ für die Beförderung der Ladung die allen notwendigen Begleitensdokumente, in entsprechende Weise aufgemacht, zu währen: die Warentransportfrachtbriefe der eingerichteten Form, die Zollerklärung, die Rechnungen, die Zertifikate, die Zoll- und Transiterlaubnisse und andere Dokumente (Ausweise), deren Abwesenheit zum Wartezeit des Transportmittels in den Beförderungsweg (auf den Grenzübergängen, die Polizeiposten, die Steuerposten u.a.) bringen kann werden.

2.2.4. Beizeiten dem „Befördern“ zu informieren, ist oder nicht die beförderte Ladung den Akzisen besteuert und brauchen oder nicht die vorliegende Ladung von der Exporte seitens der Zollmächte der Transitländer.

2.2.5. In den Punkten der Beladung und den Ausladen, den Fahrer der Autos und anderen Vertreten des „Befördern“, die telefonische Verbindung für die dienstliche Benutzung zu gewähren.

2.2.6. Für die Ladungsbeförderung, laut den Bedingungen des vorliegenden Vertrages und der Bestelliste auf die Beförderung zu bezahlen. 

III. DIE ORDNUNG DER VERECHNUNGEN

3.1. Der Preis der gewährten Dienstleistungen, und auch die Form der Bezahlung und der Größe des Vorschusses, klärt sich aufgrund der Bestelliste auf die Beförderung oder falls notwendig stimmt vom zusätzlichen Einverständnis überein, das ein untrennbarer Bestandteil des echten Vertrages ist.

3.2. Der „Besteller“ verwirklicht die Bezahlung für die Transportdienstleistungen, die vom „Befördern“ geleistet sind, in den Lauf der fünf Banktage nach der Überlassung vom letzten des Frachtbriefes CMR mit dem Dienstsiegel des Frachtempfängers, wenn in der Bestelliste oder das zusätzliche Einverständnis anderen Frist der Bezahlung angibt nicht ist.

IV. DIE VERANTWORTUNG DER SEITEN

4.1. 
Die Verantwortung des „Befördern“

4.1.1. Der „Befördern“ haftet für den Verzug in der Lieferung und für die Unversehrtheit der beförderten Ladungen und der Siegel des Frachtabsenders laut der Konvention CMR. 

4.1.2. Im Falle der Verspätung der Transportmittel zur Beladungsstelle gegen das Datum, das in der Bestelliste erwähnt ist, bezahlt der „Befördern“ die Strafe in Höhe von 50 US-Dollars für jeden Tag der Verspätung.

4.2.  Die Verantwortung der „Besteller“

4.2.1.   Der „Besteller“ (Absender) haftet vor dem Befördern laut der Konvention CMR.

4.2.2. Für den Verstoß der Fristen der Bezahlung, die vom Punkt 3.2. des vorliegenden Vertrages vorgesehen sind, bezahlt der „Besteller“ dem „Befördern“ die Strafe in Höhe vom 0,5 % von der Summe der Schuld für jeden Kalendertag der Verspätung.

4.2.3. Im Falle Wartezeit des Beförderungsmittels unter Beladung – Ausladen über Normen der Zeit, die im Punkt 2.2.2. des vorliegenden Vertrages erwähnt ist, und auch den Unterwegsaufenthalt des Transportmittels (auf  Grenzübergänge, Poasten der Polizei, Steuerposten etc.), wegen unvollständig und unpassend Erledigung der Begleitdokumente auf Ladung, der „Besteller“ bezahlt dem „Befördern“ die Strafe in Höhe von 50 US-Dollars im Falle wenn die Wartezeit auf Territorium der Republik Moldau geschehen hat und 100 US-Dollars im Falle wenn die Wartezeit am Territorium der Ausländer geschehen hat, für jeden Tag der Wartezeit.

4.2.4. Im Falle der Entstehung der Überladung des Transportmittels durch Verschulden dem „Besteller“, letzt bezahlt dem „Befördern“ die Strafe in Höhe von 100 US-Dollars für jede Tonne die Überladung und erstatten die Kosten tragsteten vom „Befördern“ auf den Kontrollmessposten in den Beförderungsweg.

V.  FORS – MAJOR

5.1. 
Die Seiten werden von der Verantwortung für die teilweisen oder volle Nichtausführung der Verpflichtungen des vorliegenden Vertrages befreit, wenn es von einer Folgerung der Wirkung der unüberwindlichen Umstände - die Brände, die Erdstöße, der Kriegsoperationen, der Streike, die Sperrmaßnahmen des staatlichen Charakters war, unter der Bedingung, dass die obengenannten Umstände auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Seiten nach dem echten Vertrag unmittelbar eingewirkt haben.

Diese Bedingung wirklich nur im Falle der Mitteilung anderer Seite in den Lauf der 5. Tage nach dem Eintritt der Force – Majeure Umstände, die urkundlich von der Industrie- und Handelskammer bestätigt sind.

VI. DIE BEILEGUNG DER STREITSACHEN

6.1.  Alle Streitfragen werden zwischen den Seiten mittels der Verhandlungen gelöst.

6.2. Im Falle der Unmöglichkeit des Streitesbeschlusses auf dem Verhandlungsweg, unterliegt die Sache der Übergabe zur Betrachtung in das Ökonomische Gericht der Republik Moldau, entsprechend der geltenden  Gesetzgebung.

VII. DIE ZUSÄTZLICHEN BEDINGUNGEN 

7.1.
Die Detaillierung und die Präzisierung der abgesonderten Bedingungen des vorliegenden Vertrages werden vom zusätzlichen Einverständnis aufgemacht, das ein untrennbarer Bestandteil des vorliegenden Vertrages ist.

7.2. Wenn der „Besteller“ ein ökonomischer Agent der Republik Moldau ist, aber Preis der Beförderung und die Strafsummen sind in der ausländischen Währung eingerichtet, dann verwirklicht sich die Bezahlung in moldauisch Lei zum Kurs der nationalen Bank der Moldau am Tag der Rechnung.

7.3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

VIII. DIE LAUFZEIT DES VERTRAGES

8.1. Der vorliegende Vertrag wird nach seiner Unterzeichnung rechtskräftig und handelt bis zu „____“ __________. 

8.2. Wenn keine der Seiten, für 30 Tage vor Ablauf der Laufzeit des Vertrages, andere Seite schriftlich von der Auflösung des Vertrages  in Kenntnis setzen wird, wird der Frist seiner Handlung auf das nächste Kalenderjahr verlängert.

IX. DIE JURISTISCHEN ADRESSEN DER SEITEN

BEFÖRDER






BESTELLER

„KSO - 3“ GmbH





_____________________

Republik Moldau, 3400




______________________

Stadt Hincesti, Milescu Spatarustrasse 35 A,


______________________

Zahlungskonto: MDL – 225181201125;


______________________

USD – 225101203125; EURO – 225151208125;

______________________

UKR - 225141207125

Die Aktionär-kommerzielle Bank „Moldova-Agroindbanc“, Stadt  Hincesti

MFO 280101752; F/k 179265; der Kode auf den Mehrwertsteuer 6500004

Tel.: 29-24-71, Fax 29-24-72

E-Mail: kso3@moldovacc,md

Direktor 

A. V. Galantschuk (Galanciuc)
Direktor ________________________

